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Bericht und Antrag Grosser Gemeinderat 
6. Sitzung vom 01.12.2022 
 
 

 
1.503.5 Geschäftsprüfungskommission 

 

LNR 7400 
 

Geschäftsprüfungskommission (GPK); Wahl Präsidium und Vize-
präsidium für die Jahre 2023 und 2024 

 

TNR 6 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Büro GGR 
Ansprechpartner Verwaltung: Olivier A. Gerig; Gemeindeschreiber 
 
Bericht 

Der Grosse Gemeinderat wählt alle zwei Jahre das Präsidium und das Vizepräsidium der Geschäftsprüfungs-
kommission (GPK) neu. Die vorzunehmenden Wahlen gelten bis Ende 2024. 
 
Als Präsidentin für die zweite Legislaturhälfte (2023/2024) zur Verfügung stellt sich die bisherige Vizepräsidentin 
Claudia Kammermann (SVP). 
 
Als Vizepräsident für die zweite Legislaturhälfte (2023/2024) zur Verfügung stellt sich das bisherige Mitglied 
Bernhard Wenger (EVP). 
 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 26.1.c 

Zuständigkeit GGR OgR Art. 26.1.c 

Finanzkompetenz - - 

Verfahren - - 

 
 
Antrag 

1. Claudia Kammermann, SVP, wird per 01.01.2023 und bis am 31.12.2024 als Präsidentin der Geschäfts-
prüfungskommission gewählt. 

2. Bernhard Wenger, EVP, wird per 01.01.2023 und bis am 31.12.2024 als Vizepräsident der Geschäftsprü-
fungskommission gewählt. 

 
 
Eintretensdebatte 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Eintreten 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Detailberatung 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss 

1. Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
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Eröffnung 

1. Präsidialabteilung, Verantw. Behördenkontrolle (zum Vollzug: Wahlanzeige, Nachführen Behördenkontrolle 
und Website, Axioma: Vorlagen GPK anpassen) 

2. Präsidialabteilung, Sekretariat GPK (zur Kenntnis) 
 
 
Beilagen 

1. -- 

 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 10 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 19. Dezember 2022, in Kraft. 
 
 
 
 


